
1. SEPA Teil des Europäischen Binnenmarktes

Mit der Lissabon-Agenda legte die Europäische Union im Jahr 
2000 den Grundstein für die Schaffung eines gemeinsamen 
europäischen Marktes im unbaren Zahlungsverkehr (Single 
Euro Payments Area: SEPA). 

Die SEPA-Überweisung wird seit dem 28.1.2008 von rund 
4500 Zahlungsdienstleistern in Europa angeboten. Die 
SEPA-Lastschrift steht seit dem 2.11.2009 bei den meisten 
Zahlungsdienstleistern in Europa zur Verfügung. Angeboten 
wird eine „Basisvariante“ sowie ein Verfahren für den aus-
schließlichen Verkehr mit Geschäftskunden („SEPA-Firmen-
lastschrift“). 

2. SEPA-Verordnung

Im Dezember 2010 legte die Europäische Kommission den 
Vorschlag der „Verordnung zur Festlegung der technischen 
Vorschriften und der Geschäftsanforderungen für Überwei-
sungen und Lastschriften in Euro und zur Änderung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 924/2009“ (SEPA-Verordnung) vor, welcher 
zum 31.3.2012 in Kraft trat.

Geregelt werden verbindliche technische Anforderungen für 
Überweisungen und Lastschriften in Euro, die sich weitge-
hend mit den in den Regelwerken für die SEPA-Überweisung 
und die SEPA-Lastschriftverfahren festgelegten Anforderun-
gen decken und im Ergebnis dazu führen, dass nach den fest-

gelegten Endterminen nur noch die SEPA-Produkte genutzt 
werden können. Die bisherigen nationalen Verfahren erfüllen 
diese Kriterien nicht. 

Das Kernelement der Verordnung bilden die verbindlich fest-
gelegten Auslauftermine für die nationalen Zahlverfahren. 
Ab Februar 2014 müssen die in den Euro-Ländern ange-
botenen Verfahren für Überweisung und Lastschrift in Euro 
grundsätzlich die in der Verordnung defi nierten Anfor-
derungen erfüllen. Mit der Festsetzung des Auslauftermins 
besteht nun Planungssicherheit und die Notwendigkeit, die 
Migration anzugehen.

3. Wesentliche Auswirkungen der SEPA-
Einführung auf Verbraucher

Verbraucherinnen und Verbraucher müssen für Überweisun-
gen und Lastschriften die internationale Kontokennung IBAN 
(International Bank Account Number) verwenden. Die bislang 
gebräuchliche Nutzung von Kontonummer und Bankleitzahl 
ist dann nicht mehr zulässig. Die IBAN setzt sich zusammen 
aus der bisherigen Kontonummer und der Bankleitzahl. Er-
gänzt wird sie um die Länderkennzeichnung DE für Deutsch-
land sowie eine zweistellige Prüfziffer. Bei Bankgeschäften 
ist die Verwendung von Bankleitzahl und Kontonummer bis 
2016 aufgrund einer Sonderregelung möglich. Das im deut-
schen Handel übliche Elektronische Lastschriftverfahren (ELV) 
kann aufgrund einer Sonderregelung im SEPA-Begleitgesetz 
ebenfalls bis zum 1.2.2016 weitergeführt werden.
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4. Wesentliche Auswirkungen der SEPA-
Einführung für Unternehmen

Unternehmen, die ihren Kunden die Bezahlung per Überwei-
sung oder Lastschrift anbieten, müssen bis zum 1.2.2014 
die nach der EU-Verordnung erforderlichen technischen 
Umstellungen vornehmen (z. B. Verwendung der IBAN und 
des ISO20022-XML-Formats). Dadurch wird eine vollauto-
matisierte Verarbeitung des Zahlungsprozesses ermöglicht, 
bei dem keine erneute Dateneingabe oder manuelle Eingriffe 
notwendig sind.

Unternehmen müssen bei neuen Vertragsabschlüssen ab 
dem 1.2.2014 sog. SEPA-Mandate verwenden. Bisher erteilte 
Einzugsermächtigungen werden aufgrund der zum 9.7.2012 
geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Ban-
ken automatisch auf SEPA-Mandate umgestellt. Zusätzlich 
ist durch die in der EU-Verordnung aufgenommene Konti-
nuitätsregelung die weitere Gültigkeit der bisher erteilten 
Mandate sichergestellt. Unternehmen, deren Kundinnen und 
Kunden bisher per Lastschrift bezahlen, können damit auf die 
Neueinholung von SEPA-Mandaten verzichten. Die deutsche 
Kreditwirtschaft hat Beispiel-Formulare für die SEPA-Man-
date zur Verfügung gestellt, die Lastschriftgläubiger für ihre 
Neukunden verwenden können. Unter welchen Vorausset-
zungen Einzugsermächtigungen als SEPA-Lastschriftmandate 
genutzt werden können, ergibt sich aus der Kundenvereinba-
rung mit der jeweiligen Bank. Unternehmen müssen bei neu-
en Vertragsabschlüssen ab dem 1.2.2014 statt des bisherigen 
Lastschriftverfahrens sog. SEPA-Mandate verwenden.

5. Die Gläubiger-Identifi kationsnummer

Das neue SEPA-Lastschriftverfahren sieht im SEPA-Last-
schriftmandat ein verpfl ichtendes Merkmal zur kontounab-
hängigen und eindeutigen Kennzeichnung des Lastschrift-
gläubigers (Gläubiger-Identifi kationsnummer) vor.

Gemeinsam mit der vom Lastschriftgläubiger vergebenen 
Mandatsreferenznummer wird die Gläubiger-Identifi kati-
onsnummer von der Kreditwirtschaft über die gesamte Zah-
lungsprozesskette hinweg bis zum Zahlungspfl ichtigen im 
SEPA-Datensatz weitergeleitet. Die Mandatsreferenznummer 
ermöglicht in Verbindung mit der Gläubiger-Identifi kations-
nummer eine eindeutige Identifi zierbarkeit eines Mandats, so 
dass der Schuldner bei Vorlage einer SEPA-Lastschrift eine 
Prüfung des wirksamen Bestehens des Mandats vornehmen 
bzw. die Zahlstelle ihm gegebenenfalls eine solche Leistung 
optional anbieten kann.

Für Deutschland übernimmt die Deutsche Bundesbank die 
Ausgabe der Gläubiger-Identifi kationsnummer in Abstim-
mung mit der Deutschen Kreditwirtschaft.

Die Vergabe der Gläubiger-Identifi kationsnummer erfolgt un-
abhängig von den rechtlichen Eigenschaften und der wirt-
schaftlichen Situation des Antragstellers und enthält keine 
diesbezüglichen Aussagen oder Bewertungen der Deutschen 
Bundesbank.

Mit der Zuteilung einer Gläubiger-Identifi kationsnummer 
ist keine Zulassung zum Einzug von Lastschriften im SEPA-
Lastschriftverfahren verbunden. Diese kann nur durch das 
kontoführende Kreditinstitut des Antragstellers erfolgen.

Anträge auf Erteilung einer Gläubiger-Identifi kationsnummer 
können ausschließlich elektronisch gestellt werden. Das Ver-
fahren ist aus Sicherheitsgründen 2-stufi g (Antragstellung 
und Auftragsbestätigung) aufgebaut. Bitte beachten Sie, 
dass die Anträge nicht in Echtzeit verarbeitet werden, d. h. 
die Zusendung der E-Mails erfolgt in Abhängigkeit der Ver-
arbeitungsrhythmen ggf. erst nach mehreren Stunden – bzw. 
in Abhängigkeit des Zeitpunkts der Antragstellung und der 
Auftragsbestätigung – am nächsten Geschäftstag.

Einen Antrag können Sie stellen, wenn Sie Ihren Hauptwohn- 
bzw. Hauptgeschäftssitz in Deutschland haben.

Die Antragstellung ist weitestgehend selbsterklärend und er-
folgt in Abhängigkeit von der Rechtsform.

Maßgeblich für die Beantragung einer Gläubiger-Identifi -
kationsnummer ist die „Verfahrensbeschreibung Gläubiger-
Identifi kationsnummer“. Sie ist – ebenso wie der Hinweis zum 
Datenschutz – im Rahmen der Antragstellung ausdrücklich 
anzuerkennen.

Den Link zum „Formular zur Beantragung Ihrer Gläubiger-
Identifi kationsnummer“ fi nden Sie auf Seite 4.

Die Antragstellung erfolgt in Abhängigkeit von der Rechts-
form. 

Folgende weitere Daten werden benötigt:

• Name/Firma und Anschrift (auf Zusätze wie z. B. c/o ist 
zu verzichten)

• Registernummer (in Abhängigkeit von der Rechtsform: 
Handelsregister, Partnerschaftsregister, Genossenschafts-
register, Vereinsregister) sowie Ort des Registergerichts 
bzw. bei natürlichen Personen Ausweisnummer sowie 
ausstellende Behörde und Ort.

• Angaben zu einer Ansprechperson: Name, Telefonnummer 
und E-Mail-Adresse.  

Das Mitteilungsschreiben, das Sie per E-Mail erhalten, ist aus 
Sicherheitsgründen mit einer digitalen Signatur versehen. 
Sollten Sie Zweifel an der Herkunft des Dokumentes haben, 
können Sie die digitale Signatur auf Echtheit prüfen (siehe 
Downloads „Anleitung zur Prüfung der digitalen Signatur“).

Das Mitteilungsschreiben ist sorgfältig zu verwahren, da es im 
Rahmen der Zulassung zum SEPA-Lastschriftverfahren dem 
kontoführenden Zahlungsdienstleister (z. B. Ihrer Hausbank) 
vorzulegen ist. Im Verlustfall kann eine Zweitausfertigung des 
Mitteilungsschreibens zur Verfügung gestellt werden; diese 
ist ausschließlich schriftlich auf dem Postweg anzufordern.

Eine Löschung einer bereits vergebenen Gläubiger-Identifi ka-
tionsnummer ist ebenfalls schriftlich anzufordern.
 



6. Allgemeine Fragen und Antworten zu SEPA

Was bedeutet SEPA?

SEPA ist die Abkürzung für Single Euro Payments Area – also 
einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum. Dieser besteht aus 
den 28 EU-Staaten, den weiteren EWR-Ländern Island, Liech-
tenstein und Norwegen sowie der Schweiz und Monaco. Im 
SEPA-Raum werden europaweit standardisierte Verfahren 
für den bargeldlosen Zahlungsverkehr (Überweisungen, Last-
schriften) angeboten. 

Wen betrifft SEPA?

Jeder Kontoinhaber, ob Privatperson oder Unternehmen, ist 
von der Umstellung auf SEPA betroffen. 

Welche Länder nehmen an SEPA teil (SEPA-Teilnehmer-
länder)?

Der SEPA-Raum besteht aus den 28 EU-Staaten, den weiteren 
EWR-Ländern Island, Liechtenstein und Norwegen sowie der 
Schweiz und Monaco. 

Ab wann muss ich auf SEPA umsteigen?

Gemäß der EU-Verordnung Nr. 260/2012 (SEPA-Verordnung) 
ist der 1.2.2014 als verbindlicher Auslauftermin für die na-
tionalen Zahlverfahren für Überweisungen und Lastschriften 
in den Euroländern festgelegt. Ab diesem Zeitpunkt werden 
die nationalen Überweisungs- und Lastschriftverfahren durch 
die SEPA-Zahlverfahren ersetzt. Zwei Übergangsbestimmun-
gen bis 1.2.2016 erleichtern in Deutschland die Umstellung 
auf SEPA. Demnach dürfen bis zu diesem Zeitpunkt Verbrau-
cherinnen und Verbraucher weiterhin ihre Kontonummer und 
Bankleitzahl verwenden und im deutschen Einzelhandel das 
Elektronische Lastschriftverfahren weiter genutzt werden. 

Kann ich SEPA-Zahlungen auch in anderen 
Währungen als Euro abwickeln? 

Nein. SEPA-Zahlungen können nur in Euro abgewickelt wer-
den. Zahlungen in anderen europäischen Währungen sind 
weiterhin nur mit einer Auslandsüberweisung möglich. 

Wie werden Verrechnungsschecks im Zusammenhang mit 
der SEPA-Einführung behandelt?

Schecks sind nicht von der SEPA-Verordnung erfasst und da-
mit außerhalb des Geltungsbereichs. 

Was ändert sich mit SEPA bezogen auf zahlungsbilanzsta-
tistische Meldepfl ichten?

Die Deutsche Bundesbank hat bereits mit Wirkung vom 
31.12.2007 in der 82. Verordnung zur Änderung der Au-
ßenwirtschaftsverordnung (AWV) alle SEPA-Zahlungen von 
zahlungsbilanzstatistischen Meldungen im Rahmen des Zah-
lungsverkehrs ausgenommen und sich die erforderlichen In-
formationen von den meldepfl ichtigen Unternehmen direkt 
einreichen lassen.

Der nunmehr vorliegende Entwurf zur Änderung der Außen-
wirtschaftsverordnung geht noch einen Schritt weiter und 
schafft den bisherigen Vordruck „Zahlungsauftrag im Au-
ßenwirtschaftsverkehr“ (Anlage Z 1), der als Durchschlag bei 
der Zahlung über eine Bank in den noch verbleibenden Fällen 
anfi el, vollständig ab. Damit ist die komplette Abkoppelung 
der außenwirtschaftlichen Meldungen vom Zahlungsverkehr 
vollzogen. § 63 dieses Entwurfs defi niert dagegen die eigene 
statistische Meldeverpfl ichtung im Auslandszahlungsverkehr 
und schreibt vor, dass meldepfl ichtige Vorgänge (ab 12.500 €) 
einmal monatlich direkt der Deutschen Bundesbank ange-
zeigt werden müssen.

Damit entspricht das gewählte Verfahren zur Begründung von 
Meldepfl ichten im Außenwirtschaftsverkehr dem in Erwä-
gungsgrund 36 der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 dargeleg-
ten Vorgehen, dass die zahlungsbilanzstatistisch begründeten 
Berichtspfl ichten für Zahlungsdienstleister vollständig auf-
gehoben werden können, da sich die Mitgliedstaaten stärker 
auf die direkt von Unternehmen und Haushalten gemeldeten 
Informationen stützen als auf von Banken im Namen ihrer 
Kunden gemeldete Daten. 

Wozu benötige ich den BIC?

Der BIC ist die internationale Bankleitzahl eines Zahlungs-
dienstleisters. Da Zahlungsdienstleister auch durch die in der 
IBAN enthaltenen Informationen eindeutig identifi zierbar 
sind, muss der BIC nur bei inländischen Überweisungen und 
Lastschriften bis Februar 2014 und bei grenzüberschreitenden 
Zahlungen bis Februar 2016 noch zusätzlich zur IBAN ange-
geben werden. 

Was passiert, wenn ich mich bei der IBAN verschreibe?

Die IBAN wird durch eine zweistellige individuelle Prüfziffer 
abgesichert. Damit können Zahlendreher bei der IBAN er-
kannt werden. 

Wie werden die Kontostammdaten (Bankleitzahl/Konto-
nummer) in die IBAN/BIC konvertiert?

Unter anderem bietet die deutsche Kreditwirtschaft verschie-
dene automatisierte Lösungen zur Umstellung von Stamm-
daten an. Hier sollte die Hausbank befragt werden, welche 
Lösung sie ihren Kunden anbietet.

Bei der Bildung einer IBAN sind bei einigen Zahlungsdienst-
leistern besondere „IBAN-Regeln“ zu beachten. Seit Juni 2013 
steht die von der Bundesbank bereitgestellte Bankleitzahlen-
datei in einer erweiterten Form zur Verfügung, die für jede 
Bankleitzahl ausweist, wie die IBAN korrekt ermittelt wird. 
Bis zu diesem Zeitpunkt kann eine Eigenberechnung einer 
IBAN aus den vorhandenen Kontonummer/Bankleitzahl-
Kombinationen etwa zu einer falschen IBAN führen oder ei-
ner Bankleitzahl wird ein falscher BIC zugeordnet.

Wie kann ich eine SEPA-Überweisung tätigen?

SEPA-Überweisungen werden bereits seit Januar 2008 an-
geboten. Die Zahlungsdienstleister stellen hierfür entspre-



chende Überweisungsvordrucke zur Verfügung. SEPA-Über-
weisungen können auch beleglos beim Zahlungsdienstleister 
eingereicht werden (z. B. in Dateien als Datensätze). Auch 
im Online-Banking sind entsprechende Eingabemasken für 
SEPA-Überweisungen eingerichtet. 

Benötige ich für die SEPA-Überweisung einen neuen Zah-
lungsverkehrsvordruck?

Grundsätzlich ja. Ihr Zahlungsdienstleister stellt Ihnen SEPA-
Überweisungs- und SEPA-Zahlschein-Vordrucke zur Verfü-
gung. Die althergebrachten Überweisungsvordrucke können 
aber bis Februar 2014 weiter genutzt werden. 

Was sind die Unterschiede zwischen einer SEPA-Basislast-
schrift und einer SEPA-Firmenlastschrift?

Für die SEPA-Lastschrift gibt es zwei Verfahren: die SEPA-
Basislastschrift sowie die SEPA-Firmenlastschrift. 

Das SEPA-Basislastschriftverfahren steht sowohl Verbrau-
chern als auch Unternehmen offen und enthält vom deut-
schen Einzugsermächtigungslastschriftverfahren zahlreiche 
bekannte Elemente. 

Die SEPA-Firmenlastschrift ist ausschließlich für den Verkehr 
mit Unternehmen (Nicht-Verbrauchern) vorgesehen und dem 
heutigen Abbuchungsauftragsverfahren ähnlich. Das Firmen-
lastschriftverfahren stellt lediglich ein zusätzliches Angebot 
für Unternehmen dar, um deren Geschäftsabwicklung zu er-
leichtern. 

Was ist ein SEPA-Lastschriftmandat?

Ein SEPA-Lastschriftmandat ist die rechtliche Legitimation 
für den Einzug von SEPA-Lastschriften. Ein Mandat umfasst 
sowohl die Zustimmung des Zahlers zum Einzug der Zahlung 
per SEPA-Lastschrift an den Zahlungsempfänger als auch 
den Auftrag an den eigenen Zahlungsdienstleister zur Ein-
lösung der Zahlung. Die verbindlichen Mandatstexte für die 
SEPA-Mandate (SEPA-Lastschriftmandat und SEPA-Firmen-
lastschrift-Mandat) erhalten Sie bei Ihrem kontoführenden 
Zahlungsdienstleister. 

Was ist unter „Vorabinformation“ zu verstehen?

Als Vorabinformation („Pre-Notifi cation“) ist jede Mitteilung 
(z. B. Rechnung, Police, Vertrag) des Lastschrifteinreichers an 
den Zahler geeignet, die eine Belastung mittels SEPA-Last-
schrift ankündigt. Die Vorabinformation muss das Fälligkeits-
datum und den genauen Betrag enthalten und kann auch 
mehrere Lastschrifteinzüge ankündigen. 

Sie muss dem Zahler rechtzeitig (mindestens 14 Kalendertage 
vor Fälligkeit, sofern mit dem Zahler keine andere Frist ver-
einbart wurde) vor Fälligkeit zugesandt worden sein, damit er 
sich auf die Kontobelastung einstellen und für entsprechende 
Deckung sorgen kann. In welcher Art und Weise die Vorabin-
formation erfolgen kann, ergibt sich aus den Regelungen der 
jeweiligen Inkassovereinbarung zwischen dem Zahlungsemp-
fänger und seinem Zahlungsdienstleister. 

Was ist die Gläubiger-Identifi kationsnummer (Creditor-
Identifi er oder Gläubiger-ID)?

Um als Zahlungsempfänger Lastschriften auf Basis der SEPA-
Lastschriftverfahren nutzen zu können, benötigt der Zah-
lungsempfänger eine Gläubiger-Identifi kationsnummer. Hier-
bei handelt es sich um eine kontounabhängige und eindeutige 
Kennung, die EU-weit gültig ist und den Zahlungsempfänger 
als Lastschrift-Einreicher zusätzlich identifi ziert. Die Gläubi-
ger-ID für Deutschland ist 18 Stellen lang. Sie enthält einen 
zweistelligen ISO-Ländercode (DE für Deutschland), sowie 
eine genauso lange Prüfziffer. Die darauffolgende dreistellige 
Geschäftsbereichskennung, standardmäßig mit „ZZZ“ belegt, 
ist vom Inhaber der Gläubiger-ID beliebig gestaltbar. Die Ge-
schäftsbereichskennung ist kein Kriterium zur Prüfung einer 
Gläubiger-ID, fl ießt also nicht in die Berechnung der Prüfzif-
fer ein. Die übrigen Stellen 8 – 18 enthalten das nationale 
Identifi kationsmerkmal für den Lastschriftgläubiger in fort-
laufend aufsteigender Nummerierung. In Deutschland ist die 
Gläubiger-Identifi kationsnummer bei der Deutschen Bundes-
bank über das Internet zu beantragen. Nähere Informationen 
zur Antragstellung und das Antragsformular fi nden Sie auf 
folgender Internetseite der Deutschen Bundesbank: 
www.glaeubiger-id.bundesbank.de 

Für wen ist die Gläubiger-ID zu beantragen?

Die Gläubiger-Identifi kationsnummer kennzeichnet grund-
sätzlich den formell Einziehenden, jedoch nicht zwingend den 
materiell Berechtigten. Im Mandat ist die Gläubiger-ID des 
Unternehmens bzw. der Person anzugeben,

• zu dessen/deren Gunsten das Mandat ausgestellt wird 
und

• das/die im Datensatz als Lastschriftgläubiger erscheint 
und

• auf dessen/deren Namen das Konto lautet, über das der 
Lastschrifteinzug abgewickelt wird. 

Was ist die Mandatsreferenz?

Die Mandatsreferenz ist ein vom Zahlungsempfänger indivi-
duell vergebenes Kennzeichen eines Mandats. Die Mandats-
referenz darf bis zu 35 alphanumerische Stellen lang sein und 
dient in Kombination mit der Gläubiger-ID (ohne die in dieser 
Nummer enthaltene Geschäftsbereichskennung) der eindeu-
tigen Identifi zierung des dem Lastschrifteinzug zugrunde lie-
genden Mandats. Eine Mandatsreferenznummer sollte immer 
nur einmal vergeben werden, da die Geschäftsbereichsken-
nung der Gläubiger-Identifi kationsnummer nicht als Unter-
scheidungsmerkmal herangezogen werden kann. 

Wird es eine Übergangsregelung für Lastschriften innerhalb 
Deutschlands bis zum Februar 2016 geben?

Die SEPA-Verordnung sieht als Endtermine für nationale Alt-
verfahren (Überweisungs- und Lastschriftverfahren) in den 
Euroländern verpfl ichtend den 1.2.2014 vor. Eine Übergangs-
option der SEPA-Verordnung hinsichtlich einer Fristverlänge-
rung wird voraussichtlich in Deutschland für das Elektroni-
sche Lastschriftverfahren (ELV) genutzt. 



Was passiert mit dem Elektronischen Lastschriftverfahren?

Beim Elektronischen Lastschriftverfahren (ELV) wird an der 
Ladenkasse mittels einer Zahlkarte eine Einzugsermächti-
gung, die der Kunde unterzeichnet, und ein Datensatz zum 
Einzug der Lastschrift generiert. Da dieses Verfahren sich in 
Deutschland bewährt hat und stark genutzt wird, bleibt es bis 
zum 1.2.2016 weiter bestehen. 

Muss ein neues SEPA-Lastschriftmandat für eine bereits 
existierende Einzugsermächtigung erteilt werden?

Nein. Bereits erteilte schriftliche Einzugsermächtigun-
gen können als SEPA-Lastschriftmandate genutzt werden. 
Dies ist aufgrund der im Juli 2012 erfolgten Anpassung 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Kredit-
institute in Deutschland möglich. Zu beachten ist dabei, 
dass der Lastschrifteinreicher den Zahler vor dem ersten 
SEPA-Basislastschrifteinzug über den Wechsel vom Ein-
zug per Einzugsermächtigungslastschrift auf den Einzug 
per SEPA- Basislastschrift unter Angabe von Gläubiger-
Identifi kationsnummer und Mandatsreferenz in Textform 
zu unterrichten hat. Ein Beispielschreiben zur Umstellung 
auf das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren stellt die Deutsche 
Kreditwirtschaft zusammen mit Beispielen für das SEPA-Last-
schriftmandat und das Kombimandat zur Verfügung. 

Muss ein neues SEPA-Mandat für einen bereits existieren-
den Abbuchungsauftrag erteilt werden?

Ja. Eine Weiternutzung der bereits bestehenden Abbuchungs-
aufträge ist nicht möglich, d. h. eine Neuerteilung eines SE-
PA-Mandats ist erforderlich. Zahlungsempfänger und Zahler 
müssen sich daher entweder auf die Nutzung des SEPA-Ba-
sis- oder des SEPA-Firmen-Lastschriftverfahrens (nur Zahler, 
die nicht Verbraucher sind, dürfen das SEPA-Firmen-Last-
schriftverfahren nutzen) verständigen. 

Was passiert mit den Einzugsermächtigungen, die nicht in 
schriftlicher Form erteilt wurden?

Die Vorgaben zur Form der Mandatserteilung, einschließlich 
etwaiger Änderungen des Mandats, ergeben sich aus den 
Regelungen in der jeweiligen Inkassovereinbarung zwischen 
dem Zahlungsempfänger und seinem Zahlungsdienstleis-
ter. Grundsätzlich sind Einzugsermächtigungen, die nicht in 
Schriftform vorliegen (z. B. telefonisch oder per Internet er-
teilte Einzugsermächtigungen), nicht SEPA-fähig. Ein Last-
schrifteinzug ohne Mandat ist eine unautorisierte Last-
schrift, d. h. eine unautorisierte Kontobelastung, und kann 
vom Zahler innerhalb von 13 Monaten nach der Kontobe-
lastung zurückgegeben werden. 

Welche Widerspruchsfristen gelten bei SEPA-Lastschriften?

Eine SEPA-Basislastschrift kann innerhalb von 8 Wochen 
nach Belastung an den Einreicher zurückgegeben werden, 
d. h. eine entsprechende Kontobelastung wird rückgängig 
gemacht. Ein Lastschrifteinzug ohne Mandat, d. h. eine un-
autorisierte Lastschrift, kann vom Zahler innerhalb von 13 
Monaten nach der Kontobelastung zurückgegeben werden. 

Bei der SEPA-Firmenlastschrift besteht keine Möglichkeit 
der Rückgabe der Lastschrift. Der Zahlungsdienstleister des 
Zahlers (Zahlstelle) ist verpfl ichtet, die Mandatsdaten be-
reits vor der Belastung auf Übereinstimmung mit der vor-
liegenden Zahlung zu prüfen. 

Muss bei Änderung der Mandatsdaten ein neues Mandat 
mit Unterschrift des Kunden eingeholt werden?

Die Vorgaben zur Form der Mandatserteilung, einschließlich 
etwaiger Änderungen des Mandats, ergeben sich aus den 
Regelungen der jeweiligen Inkassovereinbarung zwischen 
dem Zahlungsempfänger und seinem Zahlungsdienstleister. 
Grundsätzlich gilt, dass alle Mandatsangaben geändert wer-
den können. Allerdings wird ein neues Mandat erforderlich, 
sollte sich die Identität des Zahlungsempfängers ändern. Eine 
Mandatsänderung bedarf der Schriftform. Ein Papier-Mandat 
kann nachträglich nicht auf rein elektronischem Wege geän-
dert werden. Denn sonst kann der Zahlungsempfänger den 
Nachweis für ein gültiges Mandat nur schwer erbringen. 

Muss bei jeder Änderung des eingezogenen Betrags ein 
neues Mandat für die SEPA-Lastschrift eingeholt werden?

Nein, denn der Vorteil der Lastschrift liegt primär in der Nut-
zung für den Einzug unterschiedlicher Beträge. Maßgeblich 
sind hier die Regelungen in der jeweiligen Inkassovereinba-
rung zwischen dem Zahlungsempfänger und seinem Zah-
lungsdienstleister. 

Wie sind SEPA-Mandate aufzubewahren?

Aufgrund der Inkassovereinbarung ist der Gläubiger ver-
pfl ichtet, das vom Zahler erteilte SEPA-Lastschriftmandat 
– einschließlich Änderungen – in der gesetzlich vorgegebe-
nen Form aufzubewahren (z. B. ist eine Aufbewahrung auf 
Bild- oder sonstigen Datenträgern möglich, d. h. Aufbewah-
rung nicht zwingend im Original erforderlich). Ferner sieht 
die Inkassovereinbarung vor, dass das Mandat nach dem Erlö-
schen noch für einen Zeitraum von mindestens 14 Monaten, 
gerechnet vom Einreichungsdatum der letzten eingezogenen 
Lastschrift, aufzubewahren ist. 

Muss der Zahlungsempfänger das Original des SEPA-Fir-
menlastschrift-Mandats einreichen?

Das Original des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats ist vom 
Zahler an den Zahlungsempfänger zu übermitteln und muss 
auch von diesem (in der gesetzlich vorgegebenen Form) ver-
wahrt werden. Der Zahler selbst übermittelt im Zusammen-
hang mit der Bestätigung der Mandatserteilung vor dem 
ersten Lastschrifteinzug gegenüber seinem Zahlungsdienst-
leister (Zahlstelle) auch die für die spätere Einlösung notwen-
digen Mandatsdaten in der vereinbarten Form (z. B. durch 
eine Kopie/„Zweitausfertigung“ des Mandats). 

In welcher Sprache muss ein Mandat verfasst werden?

In einer Sprache des EWR, die der Zahler beherrscht bzw. als 
Vertragssprache dient. In allen anderen Fällen ist die engli-
sche Sprache zu verwenden. 



Wie werden Rücklastschriften und das nochmalige Einzie-
hen der Forderung behandelt?

Die Regelungen ergeben sich aus der jeweiligen Inkassover-
einbarung zwischen dem Zahlungsempfänger und seinem 
Zahlungsdienstleister. Grundsätzlich ist darin festgelegt, dass 
nicht eingelöste Lastschriften dem Zahlungsempfänger der 
Einreichung wieder belastet werden. Zurückbelastete Last-
schriften dürfen nicht erneut zum Einzug eingereicht werden. 
Da der SEPA-Lastschrift-Datensatz u. a. das Fälligkeitsdatum 
der Lastschrift enthält, kann ein erneuter Einzug einer Forde-
rung nur mit einer neuen Lastschrift mit neuem Fälligkeitstag 
erfolgen.

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann!
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. 
Quelle: BMF-PM v. 25.4.2012, Internet: https://www.sepadeutschland.de – Rechtstand Juli 2013

7. SEPA – die Zeit drängt

Der mit der SEPA-Einführung verbundene zeitliche Aufwand 
– insbesondere bei großen Unternehmen und Lastschriftnut-
zern – wird oft unterschätzt. Grundsätzlich empfi ehlt sich für 
Unternehmen, einen SEPA-Beauftragten zu benennen, der die 
entsprechenden Vorkehrungen zur Umstellung vornimmt.

Je eher mit der SEPA-Umstellung begonnen wird, desto bes-
ser sind die Möglichkeiten, frühzeitig Fehlerquellen zu iden-
tifi zieren und zu bereinigen. Im Laufe der nächsten Jahre 
werden alle Unternehmen von einem einheitlichen Euro-Zah-
lungsverkehrsraum profi tieren können. 


